
• Wirkungsvoll ist Parteikontrolle in den staatli
chen Organen, wenn die Genossen - und nicht nur 
die Leiter - in der Mitgliederversammlung Rechen
schaft über ihren Anteil an der Durchführung der 
Beschlüsse, der Durchsetzung des Neuen und der 
Anwendung der sozialistischen Rechtsnormen ge
ben. Damit trägt die Parteikontrolle dazu bei, die 
Einheit von Wort und Tat zu garantieren.
• Dem Kontrollrecht dient auch der Einsatz ehren
amtlicher Kommissionen der Parteileitung. Ein 
Schwerpunkt der Parteikontrolle ist die Arbeit mit 
den Eingaben, die korrekte Haltung der Mitarbeiter 
dazu.
• Die Parteikontrolle dient der Auseinanderset
zung mit Unzulänglichkeiten bei der Verwirklichung 
der Beschlüsse, deckt Ursachen für Mängel und Zu
rückbleiben auf. Sie hilft zugleich, ungerechtfer
tigte Niveauunterschiede zu überwinden, die besten 
Erfahrungen leistungsorientierter sozialistischer 
Kommunalpolitik aufzugreifen und verbindlich zu 
übertragen. Politische Haltung, Aktivität und Ein
satzbereitschaft, hohe Partei- und Staatsdisziplin 
der Genossen werden so im Hinblick auf die wach
senden Anforderungen bei der weiteren Verwirkli
chung der Beschlüsse des XI. Parteitages zielstre
big gefördert.
• Parteikontrolle im Staatsapparat erstreckt sich 
nicht auf nachgeordnete Einrichtungen. Sie ist Sa
che deren Grundorganisationen.

Die Parteigruppe in 
der Volksvertretung

Im Statut der SED heißt es: „Auf allen Kongressen, 
Beratungen und in den wählbaren Organen des 
Staates und der Massenorganisationen mit minde
stens drei Parteimitgliedern werden Parteigruppen 
organisiert. Die Aufgabe dieser Parteigruppen be
steht darin, den Einfluß der Partei allseitig zu ver
stärken, ihre Politik unter den Parteilosen zu vertre
ten, die Partei- und Staatsdisziplin zu festigen, den 
Kampf gegen Bürokratismus zu führen und die 
Durchführung der Partei- und Regierungsdirektiven 
zu sichern. Für die laufende Arbeit wählt die Gruppe 
einen Sekretär. Die Parteigruppen unterstehen den 
entsprechenden Parteiorganen ..."
Für die Parteigruppen in den örtlichen Volksvertre
tungen ergeben sich daraus folgende Schwer
punkte:
• Die Parteigruppe der Volksvertretung ist ein Fo
rum der Parteierziehung. Sie soll den Genossen hel
fen, ihre Mandate als Abgeordnete im Sinne der 
Politik des XI. Parteitages Vorbildlich auszuüben. 
Die beispielhafte Arbeit der Genossen Abgeordne
ten ist eine wichtige Voraussetzung dafür, den Ein

fluß der Partei in den örtlichen Volksvertretungen 
allseitig zu stärken. Besondere Hilfe brauchen die 
Genossen, die zum ersten Male in diese vertrauens
volle Funktion gewählt werden, vor allem die jungen 
Abgeordneten.
• Im Mittelpunkt der Beratungen der Parteigrup
pen sollten die schnelle und gründliche Auswertung 
wichtiger Beschlüsse und Dokumente der Partei- 
und Staatsführung, die Erläuterung der Zusammen
hänge von Innen- und Außenpolitik und der sich 
daraus für die örtlichen Volksvertretungen ergeben
den Aufgaben stehen. Bei allen Genossen ist die Er
kenntnis zu festigen, daß die Lösung wichtiger kom
munaler Aufgaben nur im Rahmen der Gesamtpoli
tik unserer Partei und entsprechend den geschaffe
nen volkswirtschaftlichen Voraussetzungen mög
lich ist.
• Die Beschlußerläuterung sollte in erster Linie Sa
che der Sekretäre und leitender Mitarbeiter der 
Kreisleitung und leitender Genossen aus den staatli
chen Organen sein. Die Genossen Abgeordneten 
sollten auch notwendige Informationen über be
stimmte Probleme der Kommunalpolitik und Ant
wort auf Fragen bekommen, auf die sie bei ihrer Ab
geordnetentätigkeit stoßen.
• Bei der Anleitung geht es nicht um eine Wieder
holung dessen, was jeder Genosse Abgeordnete 
ohnehin aus der Teilnahme am Parteileben seiner 
Grundorganisation oder aus dem Parteilehrjahr 
kennt, sondern um Anregungen und Schlußfolge
rungen für eine bürgernahe Kommunalpolitik, für 
das politische Auftreten in der Volksvertretung, in 
den Wohnbezirken und in den Betrieben.
• Bei den Zusammenkünften der Parteigruppen 
sollte für den Erfahrungsaustausch genügend Zeit 
zur Verfügung stehen. Er soll der gegenseitigen 
Hilfe und der Überwindung von Schwierigkeiten 
dienen.
• Es entspricht den Prinzipien der Parteiarbeit, in 
den Parteigruppen auch zur Klärung persönlicher 
Probleme beizutragen. Die Parteigruppen sollten 
kritisch einschätzen, wie die einzelnen Genossen 
ihre Tätigkeit als Abgeordnete in den Ständigen 
Kommissionen, in den Wahlkreisen, in den betriebli
chen Abgeordnetengruppen, in ihren Arbeitskollek
tiven ausüben, wie ihr vertrauensvolles Verhältnis 
zu ihren Wählern ist, wie mit den Hinweisen, Kriti
ken und Vorschlägen der Bürger verantwortungsbe
wußt und einfühlsam gearbeitet wird. Dabei geht es 
den Genossen vor allem um die kameradschaftliche 
Hilfe bei der Ausübung ihrer verantwortungsvollen 
Funktion.
• So verstandene Parteiarbeit in den örtlichen 
Volksvertretungen wirkt auch Erscheinungen von 
Routine und Formalismus im Ablauf der Tagungen 
entgegen. Es bleibt dann mehr Zeit für Diskussion 
und für Anfragen.
• Die Beratung der Parteigruppe soll keine Vor
wegnahme der Tagung der Volksvertretung sein.
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